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RS OGH 1958/12/10 2Ob151/58,
1Ob756/82

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1958

Norm

AnfO §2

AnfO §12

Rechtssatz

Der Umstand, daß sich der Schuldner mit der Scha3ung eines gegen ihn gerichteten Exekutionstitels einverstanden

erklärt hat, rechtfertigt für sich allein noch nicht die Annahme einer Kollusion, die der Anfechtungsgegner dem

Gläubiger im Anfechtungsprozeß mit Erfolg entgegenhalten könnte.

Entscheidungstexte

2 Ob 151/58

Entscheidungstext OGH 10.12.1958 2 Ob 151/58

1 Ob 756/82

Entscheidungstext OGH 10.11.1982 1 Ob 756/82

nur: Der Umstand, daß sich der Schuldner mit der Schaffung eines gegen ihn gerichteten Exekutionstitels

einverstanden erklärt hat, rechtfertigt für sich allein noch nicht die Annahme einer Kollusion. (T1) Veröff: SZ

55/174
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